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Kurztitel  
 
Aufschlüsselung nach §1 AsylbLG in Haushaltsplänen 

 

 
Der Stadtrat möge beschließen: 
 
Die Kosten für das Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind in den Haushaltsplänen, welche ab 2020 
aufgestellt werden, nach den in §1 AsylbLG genannten Leistungsberechtigten aufzuschlüsseln. 
 
Der Antrag ist in den Finanz- und Grundstücksausschuss und den Verwaltungsausschuss zu 
überweisen. 
 
Begründung: 
 
Die derzeitige Aufschlüsselung entspricht nicht dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 
das zum Beispiel keine wie auch immer gearteten Stufen (in der Produktbeschreibung sind etwa 
die Stufe I, Stufe II.1, Stufe II.2 und Stufe III genannt) und es ergibt sich hierdurch eine 
Intransparenz dergestalt, wie viele Personen nach den einzelnen im AsylbLG genannten 
Gruppen von Leistungsberechtigten (§1 Abs. 1 AsylbLG) zu versorgen sind. 
 
 
 
 
Frank Pasemann 
Fraktionsvorsitzender 
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